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Das Verhältnis von Recht und Wirtschaft 
in veränderter Zeitlage 

Zu diesem sowohl wirtschaftlich wie praktisch 
hochaktuellen Problem äußerte sich Rektor Prof. 
Dr. W. F. Bürgi im Anschluß an die 81. Haupt
versammlung des Handels- und Industrievereins 
St. Gallen. 

iDer Redner leitete sein Referat mit der Fest
stellung ein, daß in der heutigen Zeit, die aiuf 
allen Gebieten grundlegende Umwandlungen 
erlebt, auch die Zusammenhänge zwischen Recht 
und Wirtschaftsleben starke Veränderungen er
fahren. Die Beziehungen zwischen Recht und 
Wirtschaft, die an sich naturgegeben sind, zeich
nen sich heute durch eine besonders enge wech
selseitige Verknüpfung aus. 

Beide Bereiche, Recht und Wirtschaft, sind 
letztlich auf d ie  Ausgestaltung des menschlichen 
Zusammenlebens ausgerichtet. Dabei sind es 
die beiden grundlegenden Komponenten des In
dividuellen und des Kollektiven, die in allen 
Zeiten mehr oder weniger Stork ausgeprägt die 
Gesellschaftsformen prägen. Das individuelle 
Element ist auf die Verwirklichung der persön
lichen Freiheit, das kollektive Element aber auf 
die Verwirklichung von Bindungen und Sicher
heitsstreben gerichtet. 

In der Entwicklung der  abendländischen Kul
tur können wir bezüglich dieser beiden Kompo
nenten grundsätzlich vier verschiedene Epochen 
unterscheiden. Im römischen Rechtsstaat stand 
das Individuum und damit der Schutz des Ei
gentums im Vordergrund, während das'kollekti
v e  Element, wie es z. B. in arbeitsrecht
lichen Regelungen zum Ausdruck kommt, nur 
untergeordnete Bedeutung hatte. Im Mittelalter 
bis ins 18. Jahrhundert läßt sich eine vorwie
gend ständische, d. h. kollektivistische Grund
haltung erkennen, clie auch entscheidend war  
für die Stellung des Individuums im Recht. Auf
klärung und Rationalismus des 18. und 19. Jahr
hunderts mit der Französischen Revolution als 
•entscheidender Wendung ließen jedoch den Ge
danken der kollektiven Gebundenheit wieder
um in  den Hintergrund treten. Die Verwurze
lung in der Gemeinschaft wird durch das Ideal 
der persönlichen Freiheit abgelöst. Entschei
dend ist nun, daß diese Umwandlung sich vor  al
lem auch im Wirtschaftsleben Geltung ver
schafft. Wir treten ins Zeitalter des wirtschaft
lichen Liberalismus ein. Der Staat und damit 
das Recht geben der Wirtschaft nur noch ihren 
äußern institutionellen Rahmen, während das 
Wirtschaftsgeschehen stich selbst überlassen 
bleibt. Die Idee des laisser faire hat  denn auch 
der wirtschaftlich-technischen Entwicklung un
geahnte Impulse verliehen. Die Ueberbetonung 
des individualistischen Prinzips in der Wirt
schaft brachte es aber auch miit sich, daß das so
ziale Element, vor allem die arbeitsrechtlichen 
Probleme, vernachlässigt wurden. Als Reaktion 
auf die Fehlentwicklungen der freien Konkur
renz muß die Abwendung verstanden werden, 
die vor allem seit dem Ersten Weltkrieg einge
treten ist. Mit diesem Zeitpunkt begann die 
vierte heutiige Epoche. Der Staat mußte als Hü
ter  des Allgemeinwohls selbst in die Wirtschaft 
eingreifen, um die schädlichen sozialen Auswir
kungen ungebundener Konkurrenz einzudäm
men  und zu korrigieren. Damit entwickelte sich 
der Staat in immer stärkerem Maße zum heuti
gen Soztial- und Wohlfahrtsstaat. Diese Wieder
belebung des kollektiven Bewußtseins gipfelte 
schließlich in de r  Verankerung der  neuen Wirt
schaftsartikel in de r  Bundesverfassung, d. h. in 
der rechtlichen Sanktionierung des staatlichen 
Interventionismus. 

Durch diese Entwicklung hat der Staat heute 
Aufgaben übernommen, die sein Wesen gegen
über  früheren Zeliten grundsätzlich verändert 
haben. An die Stelle des Schutzstaates tri t t  d e r  
wlrtschaftsplanende Sozialstaat, der  Eingriffe 
im Interesse der Gesamtheit und bestimmter 
Gruppen vornimmt. 

Vom Recht aus gesehen läßt sich feststellen, 
daß die Hauptgesetze, Bundesverfassung, Pri-

r 
vat- und Obligationenrecht nach wie vor von 
grundlegender Bedeutung sind. Daneben wurde 
aber eine unübersehbare Zahl von neuen Ge
setzen geschaffen, denen außerordentliche Be
deutung zukommt. (Arbeitsrecht, VersiicherungS-
recht, Gesetze verwaltungsrechtlichen und fis
kalrechtlichen Inhalts.) Allen diesen neueh Ge
setzen ist eine Einschränkung der subjektiven 
Rechte eigen. Die Wirtschaft ist so wichtig ge
worden, daß der Staat versuchen mußte, auf sie 
Einfluß zu nehmen. Damit wurde er selber zu 
einem aktiven Faktor linnerhalb der Wirtschaft. 
Kennzeichnend für diese neue Epoche ist insbe
sondere auch, daß das Element der Arbeit als 
wichtiger erachtet wird als das Privateigentum, 
was besonders deutlich im geltenden Pachtrecht 
zum Ausdruck kommt. 

Zusammenfassend läßt sich erkennen, daß 
durch diese fortschreitende Entwicklung das  
Verhältnis zwischen Recht und Wirtschaft und 
damit aber auch das Verhältnis zwischen Rechts
und Wirtschaftswissenschaft grundlegend ver
ändert wurde. Das Recht steht heute nicht mehr 
über der  Wirtschaft, vielmehr ist es auf großen 
Gebieteft ihrer Aufgaben aufs engste mit d f r  
Wirtschaft verknüpft und an ihre Voraussetzun
gen gebunden. Neben die klassische Disziplin 
der  Jurisprudenz sind neue Wissenschaften, vor
ab die Nationalökonomie und die Betriebswirt
schaftslehre getreten, die a n  Bedeutung immer 
mehr zunehmen. Beide stehen dem Recht gegen
über, oft mit der Forderung, daß sich das Recht 
in ihre Dienste stellt. 

Positiv bedeutet diese Entwicklung, daß sich 
das Recht vor neue schöpferische Aufgaben ge
stellt sieht. Dadurch wird es  'lebensnah, ohne 
daß es seine ethischen Grundlagen aufzugeben 
braucht. 

Gerade weil sich der heutige Staat durdi die 
zunehmende Bedeutung der Wirtschaft als ord
nender und lenkender Faktor einschalten muß, 
ist eine scharfe Trennung von Recht und Wirt
schaft nicht meh'r möglich, und dies bedeutet nur  
einen Teilaspekt jener auf allen Gebieten sich 
mehr und mehr zeigenden Wissenszweigen. Aus 
de r  Erkenntnis, daß unter den gegebenen Ver
hältnissen eine scharfe Trennung der Diszipli
nen  nicht mehr verantwortet werden kann, er
gibt sdch von selbst d ie  Schlußfolgerung einer 
vermehrten Zusammenarbeit. 'Dadurch erfährt 
das Recht und die Rechtswissenschaft eine stär
kere  Annäherung an die praktischen Bedürfnis
se des sozialen Geschehens; e s  ist dabei keines
wegs die Befürchtung zu hegen, daß damit das 
Recht eine Entweihung i n  Kauf  nehmen muß. 
Im Gegenteil kann es an  Fruchtbarkeit nur ge
winnen, wenn es sich bewußt in den Dienst der 
Bedürfnisse einer veränderten Gesel'lschafts-
struktur stellt. SG. 

Diesen hochinteressanten Artikel übernahmen 
wir  aus der  „Ostschweiz", die das Referat aus
zugsweise veröffentlichte. 

Vaduz feiert eine Mannschaft 
Es ist eine alte Tradition de r  Vaduzer Ver

eine, daß sie Erfolge miteinander feiern. So wa r  
es auch am Sonntag, als die erste Mannschaft 
des FC Vaduz mit dem 4. Sieg im Finalspiel ge
gen Herisaudie Qualifikation für die 2. Liga er
rang. Die Harmoniemusik Vaduz holte d ie  
Mannschaft beim Gasthaus zur „Au" ab, nach
dem diese auf dem Sportplatz Sevelen siegreich 
war. Zwei kleine Traditenmädchen überreich
ten dem Captain der Vaduzer Mannschaft, Sa-
les Schreiber, einen Blumenstrauß und einen 
neuen Ball. Viele Sportfreunde wohnten dieser 
herzlichen Geste bei und applaudierten der  
Mannschaft, die in ihren rot-weißen Farben ün 
Begleitung des  Präsidenten des FC Vaduz, An
ton Ospelt, Hotelier, und des  Präsidenten der  
Spielkommission, Herrn Coiffeurmeister Karl 
Seger, Aufstellung nahm, ujn von der Harmonie
musik Vaduz unter klingendem Spiel zum Club

lokal Hotel „Adler" begleitet zu werden. Die 
Mannschaft erhielt dorfeinwäjts wiederholten 
Applaus von de r  Bevölkerung, die zahlreich 
Spalier stand. Vor dem Clublokal wurde die 
Mannschaft durch Herrn Max Frei mit einem 
Ehrentrunk willkommen geheißen und dann 
versammelte sich die Harmoniemusik mit der 
Mannschaft und vielen Sportfreunden im Hotel 
„Adler", um das besondere Ereignis gebührend 
zu feiern. Präsident Anton Ospelt dankte in 
seiner Begrüßungsansprache d. Harmoniemusik 
Vaduz für den  ehrenden Empfang und konnte 
als Gäste verschiedene Herren des Regionalko
mitees der Ostschweiz mit Herrn Schnering an 
der Spitze, willkommen heißen. Weiter konnte 
e r  Vertreter des Obersten Sportkomitees begrü
ßen und den Schiedsrichter, Herrn Stäuble, aus 
St. Gallen, willkommen heißen. Nach einem of
ferierten Essen sprachen im Laufe des Abends 
Schiedsrichter Stäuble aus St. Gallen, das Mit
glied des  Regionalkomitees, Herr Schnering, der 
Captain der  Vaduzer Mannschaft, Sa'les Schrei
ber, und zum Schlüsse der Sekretär des Landes
sportverbandes. Während der  Captain der 
Mannschaft im Namen der  Spieler allen Anwe
senden für die Ehrungen dankte, überbrachten 
die anderen Redner d ie  besten Glückwünsche im 
Namen der vertretenen, Korporationen. Großen 
Beifall losten zwei GiüÖcwunschtetegramme aus, 
und zwar von der Gemeindevorstehung Vaduz 
und vom FC Schaan. Nach 'dem offiziellen Teil 
trafen noch verschiedene Glückwünsche ein, so 
unter anderem vom vorletztjährigen Finalgeg
ner, dem FC Rappersw.il. Mit einigen schneidi
gen Märschen erhöhte die Harmoniemusik die 
festliche Stimmung im Adlersaal. Damit wurde 
der ersten Mannschaft des FC Vaduz eine ver
diente Ehrung zuteil und auch wir möchten ihr 
zum Sondererfolg und zur Qualifikation in die 
2. Liga herzlich gratulieren! 

LiechtensteinischeKraftwerke 
Bericht der Betriebsleitung 
vom 13. 4. bis 12. 5. 1956 

Energieproduktion und -abgabe 
Erzeugung: 

sApr'il 1955 lApr'iil 1956 
kWh kW4i 

Zentrale Samina 4 545 400 3 715 700 
Zentrale Lawena 494 100 513 800 
Gesamterzeugung 5 039 500 4 229 500 

BezUge: 
Von NOK 13 000 

Abgabe: 
An Landesnetz 1 710 500 1 986 600 
An  Fremdnetz 3 176 000 2 187 500 
Uebertragungsverluste 
auf d. Exportlei'tung 166 000 55 400 
Gesamtabgabe 5 052 500 4 229 500 
Die Spitzenbelastung im Landesnetz hat  sich 

gegenüber dem Vormonat dicht verändert. 

Wasserverhältnisse 
Die Witterung w a r  im Monat April ausge

sprochen kühl und es hat in den Berglagen wie
derholt geschneit. Am 18. April hat te  sogar die 
Tallandschaft Schneefall zu verzeichnen. Das 
Einsetzen der Schmelzperiode ha t  sich dadurch 
derart  verzögert, daß die Zentrale Samina erst
malig a m  8. Mai voll belastet durchlaufen konn
te. In Lawena waren die Verhältnisse günsti
ger, sodaß die Lawenazentrale im April voll 
produzieren konnte. Der Zufluß aus dem Valü-
natal ha t  in de r  Woche vom 6.—12. Mai stark 
zugenommen, aber auf Grund Einsetzens kal
t e r  Witterung am Ende de r  Woche erfolgte wie
d e r  starke Abnahme der Zuflußmengen. Die 
Malbunbachfassung, die am 8. Mai außer Be
trieb gesetzt wujde, mußte deshalb wieder ge
öffnet werden, uni die Betriebswassermenge so 
zu erhöhen, daß sie für den Vollastbetrieb des 
Saminawerkes ausreücht. 

Wasserfassungsanlagen 
Die Malbunbadifassungsanlage mußte in letz

te r  Zeit wiederholt gereinigt werden, da der  
Bach ziemlich viel Geschiebe führte u n d  sich 

Das Land ohne Etikette! 
Dieser Ausspruch stammt nicht von einem 

Liechtensteiner, sondern von einem Ausländer, 
der  sich bei offiziellen Anlässen schon in unse
rem Lande aufhielt. „Es ist unverständlich", so  
meinte der Fremde, „wie wenig W e r t  die letzte 
Monarchie deutscher Zunge auf eine äußere 
Form legt". Ich konnte gegen diese Aeußerun-
gen nicht viel sagen. Ich wußte, daß meine Be
gründung, der  Liechtensteiner lege auf „solches 
Zeug" keinen Wert, auf schwachen Füßen stand. 
Innerlich gab ich dem Fremden recht, weil e r  
wirklich recht hatte. Tatsächlich kennen wir in 
der äußeren Form keine Rangierung. Wichtiges 
und weniger Wichtiges wird auf die gleiche Ar t  
abgewickelt. Von einem Zeremoniell kann man 
gar nicht sprechen; zu dem hat überhaupt nie
mand Zeit. Ziehen wir einmal Vergleiche. In 
Glarus, Nidwaiden oder im Appenzell ist eine 
Landgemeinde.  Regierungs- und Behördemit
glieder erscheinen ohne Ausnahme in Gala, wie 
man so sagt. Dabei rühmt man gerade die Ur-
zellen der  schweizerischen Demokratie wegen 
ihrer Nüchternheit in solchen Belangen. — Wir  
kennen zwar die Einrichtung einer Landsge
meinde nicht. Dafür aber einfc Sessions-Eröff-
nurig des Landtages, durch Seine Durchlaucht 
den regierenden Fürsten. Rundweg gesagt, hal
ten wir allein da  schon keinen Vergleich aus. 
Man muß sagen, leider! — Vergleichen wir 
weiter z. B. den offiziellen Empfang von aus
ländischen Gästen. Ich möchte keinen Kommen
tar  abgeben, sondern nur allgemein bemerken, 
daß die mangelnde äußere Form die Bedeu
tungslosigkeit jedes Anlasses charakterisiert. 
— Wir  feiern in Kürze das Ereignis der 150jäh-
rigen Souveränität. Wie  ich vernehme, sind 
viele prominente Gäste geladen. Alles mögliche 
ist in Vorbereitung. Hat  man aber an  die  Eti
kette auch schon gedacht? An  die Verpflichtung, 
den Gast auch äußerlich so zu empfangen, wie 
e r  es erwartet? Die diesbezügliche Praxis der 
letzten Jahre  muß einem Angst machen. 

Einer, 
der  sich für andere schon geschämt hat. 

am E'inlaufrechen immer wieder Geschwemmsei 
ansammelte, das den Wassereinlauf behinderte. 
Auch in Lawena mußte eine Reinligung der Bach
fassungsanlage vorgenommen werden. In La
wena soll in nächster Zeit in den Zug der Weiß-
tobelrüfe e ine  Wasserfassung eingebaut wer
den, wobei das gesammelte Wasser dann mit
tels .einer separaten Rohrleitung dem Lawena-
stollen zugeführt werden muß. Zur Ausarbei
tung eines definitiven Projektes werden gegen
wärtig an Ort und Stelle Geländeaufnahmen ge
macht. 

Pumpwerk Steg 
Die Fördermenge der Pumpanlage betrüg Im 

April 285 850 m s  Wasser, woraus ein Eriergie-
gewinn von 427 880 kWh erzielt wurde. Auf 
Grund der n u n  bestehenden Wasserveihältnisse 
im Steg wurde die  Pumpankge außer Betrieb 
gesetzt. 

Zentralen 
Es ist festgestellt worden, daß aus einem 

Spannungswandler der 'Erdschlußschutzappara
tur der Generatoranlage III Druckluft entweicht, 
weshalb dieser Wandler ausgebaut und zur Re
paratur eingesandt werden mußte. Die beiden 
Kompressoren zur Durcklufterzeugung sind in 
letzter Zeit efiner gründlichen Revision unterzo
gen worden. Im Uebrigen verlief der  Betrieb in 
beiden Zentralen ordnungsmäßig. 

Störungsfälle 
Am 19. April, nachts 23 Uhr 35, haben die 

Maschinensdualter beider Zentralen plötzlif 


